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BESCHLUSS
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cies l-lerr jeseizlich veiiiel€ii duich seinen Anrtsvormunci

Sta a tsa ngehö r ig ker i :  s onral isch.

Antraqsteller.

Proz..Bev.: Rechtsanwälle Köppen und andere,
Norderstraße 6.25782 Tellingstedt, " 381/11IAK-As/AK -

gegen

die Eundesrepublik Deutschiand,
veftreten durch das Elundesamt für Migration und Flüchtlinge - Außenstelle Neumünster-.
Haat1, 148,2{539 Neumünste(, - #43278-273 -

Antragsgeg nerin,

Streitgegenstand: Abschiebungsschutz
- Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung -

hal das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht - 3. Kammer - am 17.06.201 1
den Einzelrichter beschlossen:
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Die Antragsgegnerin wird im W€e der einslweiligen Anord-

nung verpfl ichtet, gegenÜber der zuständigen Ausländerbehör-

de zu erklären, dass eine Zuruckschiebung des Antragsstellers

nach llalien bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den bei

ihr gestellten Asylantrag des Antragstellers vorläufig zu unter-

bleiben hat.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Gründe

Der Antrag nach $ 123 Abs. 1 S. 1 VwGO lst zulässig und begründ€t

Gemäß S 
'123 Abs. -i S. 1 WGO kann das Gericht auf Antrag, auch schon vor Klageer-

hebung eine einstweilige Ancrdnung irr Bezug au{ den StreitgegenstanC treffen, wenn die

(jefahr f:esteht. dass durch die \/er'änderung rjes besiehenden Zustandes rjie Verwirkl-

cirunq er €s Rechts des Antiägstellefs vereitelt oder wesenilich erschwert werden könnte

Ein Anord nungsanspruch und ein Anordnungsgrund sind vom Antragsteller glaubhaft zu

rnäcnen.

Der Zulässigkeit des Antrags auf vodäufigen Rechtsschutz steht die Vorschrift des $ 34 a

Abs. 2 AsylVfG nicht entgegen. Nach dieser Vorschrifl darf die Abschiebung nicht nach S
80 oder S 123 VwGO ausgesetzt werden, wenn der Ausländer einen sicheren Drittstaat

($ 26 a AsylVfG) oder einen für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat

(S 27 a AsylVfG) abgeschoben werden soll und das Bundesamt die Abschiebung in die-

sen Staat anoeordnel hat.

Oas erkennende Gericht folgt insoweit der Rechtsprechung der 1. Kammer des Schles-

wig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts (Beschluss vom 13.4.201 1 , 1 B 1111), welches im

Hinblick auf die Anwendbarkeit des $ 34 a Abs. 2 AsylVfG folgende Feststellungen getrof-

fen hat:
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"Der Zulässigkeit des Antrages auf vorläufigen Rechlsschutz steht nicht die Vor-

schrift des $ 34 a Abs. 2 AsylVfG entgegen- Nach dieser Vorschnft darf die Ab-

schiebung nicht nach $ 80 oder S 123 VwGO ausgesetzl werden, wenn der Aus-

länder in einen sicheren Drittstaet (S 26 a AsylVfG) oder in einen für die Durch-

führung des Asylverfahrens zuständigen Staet (S 27 a AsylVfG) abgeschoben

werden soll und das Bundesamt die Abschiebung in diesen Staat anordnet,

Die Vorschrift des $ 34 a Abs. 2 AsylVfG ist auch im Hinblick auf die Ausdehnung

ihres Anwendungsbereiches auf die Fälle des S 27 a AsylVfG durch Art. 3 des

Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richllinien der Europä-

ischen Union vom 19. Januar 2007 (BGBl. I S. 1970), die auf den unionsrechtli-

chen Vorgäben des Art. 19 Abs. 2 Satz 4 der Verordnung (EG) Nr. 34312003

(Dublin ll-VO), beruht, bundesverfassungskonform einschränkend auszulegen.

Ob eine Einschränkung der Anwendung des S 34 a AsylVfG sich auch aus dem

Anwendungsvorrang unionsrechtlicher Vorschriften ergibt, insbesondere den

Grundrechfen, wie sie in den Bestimmungen der Charta der Grundrechte der Eu-

ropäischen [-Jnion rde! dcrl Grrrndrechte els ällgenreine Grundsätze des Uniorrs-

rechls. wie sie irr cler Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte

und Grundfreiheiten (EMRK) gewährleistet sind und wie sie sich aus clen ge-

rneinsamen Verfassunqsijberlieferungen der Mitgliedssiaaten ergeben (Ari. 6

Abs. 3 EU-Vertrag), l(ann ofien bleiben, cla.-s darauf entscheidu ngse!'heblrch

nicht ankommt. Eine einschränkende Anwendung des S 34 a AsylVfG ist vorlie-

gend geboten, weil ernslhaft in Betracht kommt, dass für den Antragsteller bei

einer Abschiebung nach ltalien keine existenznotwend;ge Versorgung mit Nah-

rungsmitteln, Unterkunft und unbedingt notwendiger medizinischer Behandlung

für ihn zugänglich sein wird und er damit einer unmenschlichen Behandlung im

Sinoe des Art. 3 EMRK ausgesetzt wäre und die Abschiebung nach ltalien sich

damit selbst als unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen

wÜrde.

Die Rechtsschutzeinschränkung des S 34 a Abs, 2 AsylVfG ist zunächst nur für

eine Abschiebung in einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 16 a Abs, 2 Satz

1 GG und $ 26 a AsylVfG entwickelt worden, nur insoweit ist die Vorschrift Ge-

genstand einer abschließenden verfassungsrechtlichen Prüfung durch das Bun-

desverfassungsgericht gewesen (aVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 - 2 BvR

1938/93, 2 BvR 2315/93 - BVerfGE 94,49). Die Regelung des $ 27 a AsytVfG

- 4 -
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betrift Fälle, in denen ein anderer Staat aufgrund von Rechlsvorschriften der Eu-

ropäischen Gemeinschaft (jetzt Europäischen Union) oder eines völkenechtli-

chen Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, Die Re-

publik ltalien ist vorliegend aufgrund der Beslimmungen der Dublin ll-Verordnung

für die Durchführung des Asylverfahrens des Antragstellers grundsätzlich zu-

s tänd ig .  - - - - - . . . . . . . . .

Die Einschränkung des aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Gebots eines effektiven

Rechtsschutzes durch die Neufassung des $ 34 a AsylVfG kann in den Fällen

des $ 27 a AsylVfG seine vedassungsrechtliche Rechtfertigung nicht in Art. 16 a

Abs. 2 Satz 3 GG finden, sondem bei einem völkenechtlichen Vertrag wie dem

Dubliner Übereinkommen (sog. Dublin l) nur in An. 16 e Abs" 5 GG und bei

Rechtsvorschriften der Europäischen Union nur in dem durch Art. 23 GG verfas-

sungsrechtlich legitimierten Anwendungsvorrang unionsrechtlicher Bestimmun-

gen (vgl. Schleswig-Holsleinisches VG, Beschluss vorrr 12. August 2009 - 9 B

37109 - zitiert nach Juris: Funke-Kaiser, Gemeinschaftskommenlar A$ylVfG, S 34

^ Rn 89). Soweit das Uniorisrecilt defir Mitgliedsstaat bei der Umsetzunq von

Sekundärrecht Gestaltungsspielräume überlässt, besteht in der Bundesrepublik

Deutschland eirre volle Bindung des Gesefzgei:ers an die Voroaben des Grund-

Eeseizes (BVedG. Urteil vorn C9. Jantrar 2001 1 BvR 1036/99. NJW 2001

i 267)' danebefl hat der Gerichtsho{ oer Er-rropäischerr i-Jnion auch die Anwen-

dung von EU-Grundrechten auf die Ausfüllung nalioneler UmseEungsspielräume

erstreckt (EuGH, Urteil vom 27. Juni 2006 - C-5401O4 - NVwZ 2006, 1033), So

liegl der Fall hier. Nach Arl. 19 Abs. 2 SaU 4 Dublin ll-VO hat ein gegen die Ent-

scheidung, den Asylantrag nicht zu prufen sowie den Anlragsteller an den zu-

ständigen Mitgliedsstaat zu überstellen, eingelegter Rechtsbehelf keine auf-

schiebende Wirkung für die Durchführung der Uberstellung, es sei denn, die Ge-

richle oder zuständigen Stellen entscheiden im Einzelfall nach Maßgabe ihres in-

nerstaatlichen Rechts anders, wenn es nach innerstaatlichem Recht zulässig ist.

Dieser Regelungsvorbehalt und die Vergleichbarkeit der Interessenlage rechtfer-

tigen es, auch auf die Fälle des S 27 a AsylVfG die Einschränkungen sinngemäß

anzuwenden, die das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung vom 14.

Mai 1936 zu einer einschränkenden Auslegung des g 34 a AsyfVfG entwickelt

hat. Es handelt sich dabei dann um Fallkonstellationen, die aus strukturellen

Gründen nicht im Rahmen des der Dritlstäatenregelung - vorliegend demnach
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der unionsrechtlichen Zusländigkettsregelung - zugrunde liegenden Konzepts

normativer Vergewisserung berücksichtigt werden konnten und damit von vorn_
herein außerhalb der Grenzen liegen, die der Durchführung eines solchen Kon_
zepts eus sich heraus gesetzl sind. So kann sich im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1
Satz 1 EMRK ein Auständer gegenüber einer Zr.rrückweisung oder Rückverbrin_
gung auf das Abschiebungshindemis der Gefahr der Verhängung oder der Voll_
streckung der Todesstrafe (S 60 Abs. 3 Aufenthc) berufen. Weiter kann er einer
Abschiebung S 60 Abs. 7 Satz I Aufenthc dann entgegenhalten, wenn eine er_
hebliche konkrete Gefahr dafür aufgezeigt wird, dass er im unmittelbaren Zu_
sammenhang mt der Zurücloiveisung oder Rückverbringung dort Opfer eines
Verbrechens wird, das zu verhindern nicht in der Macht des betreffenden staetes
steht. Ferner kommt der Fall in Betracht, das sich die Verhältnisse in dem betref-
fenden Mitgliedsstaat schlaga(ig geändert haben oder Ausnahmesituätionen vor-
liegen, in denen der Mitgliedsstaal se'bst gegen den Schutzsuchenden zu Maß_
nahmen politischer Verfolgung oder unmenschticher Behandlung (Art. 3 EMRK)
greift und dadurch zum Verfolgerstaat wird. Schließlich kann sich aus allgemein
bekannten oder i-r tinzellail offen zutage tretenden Utnständen er-geben, dass
cier Mitgliedsstaat sich - eiwa aus Gründen besonderer polilischer Rücksichl_
nahme gegenüber dem Herkunftsstaat - von seinen Verpflichtungen löst uncl er
einem bestimmret) Ausiänder Schutz cJadurch verweigert, dass er sich seiner oh_
ne iede Prüfung des Schutzgesuchs antledigi (v91. i3VerfG. Urteil vom i4. Mai
1996, a. a. O.). Diese Prüfung kann der Ausländer nach der Entscheidung nur er-
reichen, wenn es sich aufgrund bestimmter Tatsachen aLrfdrängt, dass er von ei_
nem der genannten im normativen Vergewisserungskonzept nicht aufgefangenen
sonderfälle betroffen ist. An diese Darlegung sind strenge Anforderungen zu stel-
len.

Eine einschränkende Auslegung des g 34 a AsylVfG ist demnach auch in den
Fällen des S 27 a AsylVfG möglich, wenn in dem als Zielstaat der Abschiebung
vorgesehenen anderen Mitgriedstaat der Europäischen union die flüchtlings-
rechtlichen Gewährleistungen und die Verfahrenspraxis nicht an die zu fordern-
den und bei Schaffung der Regelungen vorausgesetäen untons- bzw. vötker_
rechtlichen wesentlichen Standards heranreichen (vgl. BVerfG, Beschluss vom
08. September 2009 - 2 BvQ 56/09 - NVwZ 2OO9,1281: VG Köln. Beschluss vom
10. Januar 2011 - 20 L 1920/10_4 - VG Minden, Beschluss vom 07. Dezember

-6 -
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2010 - 3 L 625/10.A; VG Düsseldorf, Beschluss vom 07, Januar 2011 - 21 L
2285no.A -) .

Die genannten Maßstäbe sind allerdings unter Berucksichtigung der neueren

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR),

insbesondere des Urteils der Großen Kammer vom 2.1. Januar 201 1 , Nr.
30696/09 - M.S.S. ./. Belgien und Griechenland - inhaltlich zu konkretjsieren und
hinsichtlich des Maßstabes für die Tatsechenfeststellung leilweise zu modilizie-

ren.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bereits in der Zulässig_
keitsentscheidung vom 07, März 2000 - Nr, 43844/98 - NVwZ 2001, 301 - zu dem
Dubliner Übereinkommen entschieden, dass dieses übereinkommen nicht ge_
eagnet sei, den Staat von einer sorgfältigen prufung zu befreien, ob der nach die_
sem Ubereinkommen zuständige Staat angemessene Schutzmöglichkeiten zur
Verfügung stelle, um seinerseits eine Verletzung von Art 3 EMRK zu verhindern.
Die Konveniionssiaaien hätten grundsätz!tch ,J3s Recht, cjas \/edahren iür die
Slellung von Asyranträgen und deren prufung sowie etvvaige Rechtsbeherfsver-
fahren zu Fegeln. Eine automat;sche und mechanische Änwendung solcher An_
forclerunqen an das Verfahren stehe abe!.nicht mit dem von Ad. 3 EMRK garan-

tierien Schuü in Einklang. Bei Rügen drohender Abschiebung nach Art ij und -t3

EMRK (Recht auf wirksame Beschwerde) müsse die Behauptung genau gepruft
werden, ob es emsthafte und stichhaltige Gründe dafür gebe, dass der Betroffe_
ne im Falle seiner Abschiebung tatsächlich Gefahr laufe, einer Art. 3 EMRK wi_
dersprechenden Behandlung ausgesetzt zu werden (EGMR, Entscheidung vom
O2. Dezember 2OOA - 32733108 - NVwZ 2009, 965). Der nach Art. 13 EMRK er_
forderliche Rechtsbeheff müsse wirksam sein und zwar sowohl nach den Rechts-
vorschriften als auch in der Praxis. Er müsse garantiert werden und dürfe nicht
nur in einer Absichtserktärung oder einer praktischen Absprache bestehen. Au-
ßerdem müsse er automatisch aufschiebende Wirkung haben (EGMR. Entschei-
dung vom 02. Oezember 2008, a.  a.  O.) .

In dem durch die Große Kammer des EGMR ergangenen Urteil vom 21. Januar
2o11 sah es der Gerichtshof als verstoß gegen das Verbot der unmenschlichen
oder erniedrigenden Behandrung (Ad. 3 EMRK) an, dass trotz der Verpflichtun-
gen Griechenlands gemäß innerstaa ichem Recht und der Aulnahmebestim-

'7
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mungen der EU zum Trotz der Beschwerdeführer monatelang in extremer Armut

lebte und außerstande war, für seine Grundbedüfnisse - Nahrung, Hygienearti-

kel und eine Unterkunft - aufuukommen und darüber hinaus gleichzeitig in stän-

diger Angst lebte, angegriffen und überfallen zu werden. Der Gerichtshof stellte

aufgrund der Mängel des Asylverfahrens in Griechenland eine Verletzung von

Art. 13 (Recht auf wirksame Beschwerde) in Verbindung mit Art, 3 EMRK fest.

Weiter stellte der Gerichtshof eine Verleüung von Arl. 3 EMRK durch Belgien

aufgrund der Überstellung des Beschwerdeführers nach Griechenland fest, die

den Beschwerdehihrer den damit veöundenen Risiken sowie den dortigen Haft-

und Lebensbedingungen ausseEte, die gegen Art. 3 EMRK verstießen. Daneben

stellte der Gerichtshof auch eine Verletzung von Art. 13 in Verbindung mit ArL 3

EMRK durch Belgien fest, weil der Beschwerdeführer nach dortigem Recht über

keine wirksamen Rechtsb€helfe gegen seine Überstellung in Anwendung der

Dublin ll-VO verfügte. In der Entscheidung wiid ausgefühd, dass es oicht ausrei-

che, dass der Beschwerdeführer in Belgien einen Eilantrag auf AusseEung der

Uberstellung hätte stellen können und dieses Verfahren die Umsetzung einer

Airs ciriebemaßnahnre fur bis :'u 72 Slunden ausgesetzt hätte, bis der Rai für

Ausländerstreitsachen eine Enischgidung getroffen habe. Eine Beschwerde ge-

gen eine Entscheidung, durch die eine Person durch die Abschiebung in ein an-

deres Land einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung ausgesefA wür.

de, müsse grundlich untersucht werden und die zuständige Instanz die Kompe-

tenz haben, die Beschwerde in der Sache zu prufen, bevor die Abschiebung

durchgelührt werde (Rz. 389 des Urteils). Der Gerichtshof beanstandete das Ver-

fahren in Belgien auch, soweit zu hohe Anforderungen an den Beweis durch den

Beschwerdeführer zu einem Verstoß gegen Art. 3 EMRK gestellt worden seien

(Rz. 389 des Urteiis).

Den Entscheidungen des EGMR kommt keine dem g 31 Abs. 1 BVerfGG ent-

sprechende Bindungswirkung für das Gericht zu. Der Text der EMRK und die

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dienen je-

doch auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für die Bestim^

mung von Inhalt und Reichweile von Grundrechten und rechtsstaatlichen Garan-

tien des Grundgesekes, Die über das Zustimmungsgesek zur Europäischen

Menschenrechtskonvention ausgelöste Pflicht zur Berücksichtigung der Gewähr-

leistungen der EMRK und der Entscheidungen des Gerichtshofs erfordern zu-

mindest, dass die entsprechenden Texte und Judikate zur Kenntnis genommen
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